Diözesane Erlasse für kirchliche Stiftungen,

gemeindliche und gemeinschaftliche kirchliche

Steuerverbände in den bayerischen

(Erz-)Diözesen

Die bayerischen Erzbischöfe und Bischöfe der (Erz-)Diözesen Augsburg, Bamberg, Eichstätt, München und Freising, Passau, Regensburg und Würzburg haben am 23. März 2006 gleichlautend je für ihren Bereich eine Satzung zur Änderung der Ordnung für kirchliche Stiftungen sowie der Satzung für die gemeindlichen kirchlichen Steuerverbände in den bayerischen (Erz-)Diözesen beschlossen.

Diese Änderungssatzung wird in der ab 1. Juli 2006 für die Erzdiözese Bamberg geltenden Fassung nachstehend bekannt gemacht.

I.

Satzung zur Änderung der Ordnung für kirchliche Stiftungen in den bayerischen (Erz-)Diözesen (KiStiftO) in der Fassung vom 1. Juli 1988 (ABl. S. 390), geändert am 5. März 1997 (ABl. S. 304)

§ 1

Die Ordnung für kirchliche Stiftungen in den bayerischen (Erz-)Diözesen (KiStiftO) in ihrer derzeit geltenden Fassung wird wie folgt geändert:

1. Art. 2 [Kirchliche Stiftung – geltendes Recht] Nr. 2 erhält folgende Fassung:

„die Vorschriften des Bayerischen Stiftungsgesetzes nach Maßgabe der Art. 30 (Art. 1 - 17) und Art. 31, ferner entsprechend die Art. 19 mit 26, 29, 33 - 38 und 40 BayStG.“

2. Art. 3 [Kirchliche Stiftung – Errichtung, Umwandlung, Aufhebung] wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird das Wort „Genehmigung“ durch das Wort „Anerkennung“ ersetzt.

b) In Absatz 2 S. 1 wird das Wort „Genehmigung“ durch das Wort „Anerkennung“ ersetzt.

c) In Absatz 2 S. 2 wird das Wort „genehmigt“ durch das Wort „anerkannt“ ersetzt.

3. Art. 5 [Kirchliche Stiftung – Name] wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Nr. 1 wird vor das Wort „Kirchenstiftungen“ das Wort „katholischen“ eingefügt.

b) In Absatz 1 Nr. 2 wird vor das Wort „Pfründestiftungen“ das Wort „katholischen“ eingefügt.

4. In Art. 9 [Kirchenstiftung – Organ, Vertretung] wird folgender Absatz 4 angefügt:

„(4) Die Mitglieder der Kirchenverwaltung bleiben bis zur konstituierenden Sitzung der neu gewählten Kirchenverwaltung im Amt.“

5. Art. 10 [Kirchenverwaltung – Zusammensetzung] wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 S. 1 Nr. 1 entfallen die Worte „im Falle seiner Verhinderung dem vom (Erz-)Bischöflichen Ordinariat für ihn bestellten geistlichen Vertreter (Priester oder Diakon)“

ersatzlos. 

b) In Absatz 1 S. 3 werden die Worte „ein weiteres Kirchenverwaltungsmitglied“ durch die Worte „zwei weitere Kirchenverwaltungsmitglieder“ ersetzt.

c) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 neu eingefügt: 

„(2) Im Falle einer nicht nur vorübergehenden Verhinderung wird der Kirchenverwaltungsvorstand durch den vom (Erz-) Bischöflichen Ordinariat für ihn bestellten geistlichen Vertreter (Priester oder Diakon) vertreten.“

d) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 neu eingefügt:

„(3) Auf Antrag des Kirchenverwaltungsvorstandes kann das (Erz-)Bischöfliche Ordinariat einen Stellvertretenden Kirchenverwaltungsvorstand berufen und ihn unbeschadet der Vertretungsbefugnis des Kirchenverwaltungsvorstandes für die Dauer der Amtszeit (Art. 15 GStVS) mit der Wahrnehmung der einem Kirchenverwaltungsvorstand obliegenden Aufgaben beauftragen; Wiederberufung sowie vorzeitige Abberufung aus wichtigem Grund sind zulässig. Art. 14 Abs. 2 gilt entsprechend.“

e) Der bisherige Absatz 2 wird neuer Absatz 4. 

6. In Art. 11 [Kirchenverwaltung – Aufgaben] Abs. 4 S. 1 wird die Klammer „(Art. 10 Abs. 1 BayStG)“ durch die Klammer „(Art. 11 Abs. 1 BayStG)“ ersetzt.

7. Art. 13 [Kirchenverwaltungsvorstand – Aufgaben] wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 werden folgende Sätze 2 und 3 angefügt:

„Auf Antrag des Kirchenverwaltungsvorstandes kann die Kirchenverwaltung ein Kirchenverwaltungsmitglied, ein wählbares Kirchengemeindemitglied für die Dauer der Amtszeit (Art. 15 GStVS) bevollmächtigen, die Geschäfte der laufenden Verwaltung eines Kindergartens, eines Pfarrheimes, eines Friedhofs oder einer sonstigen Einrichtung der Kirchenstiftung zu erledigen; über die Erteilung einer derartigen Vollmacht erstattet die Kirchenverwaltung Anzeige an die kirchliche Stiftungsaufsichtsbehörde. Auf Antrag des Kirchenverwaltungsvorstandes kann das (Erz-)Bischöfliche Ordinariat auch einen diözesanen Mitarbeiter im Sinne von Satz 2 bevollmächtigen.“

b) Absatz 9 entfällt ersatzlos.

8. Art. 14 [Kirchenpfleger – Bestellung, Aufgaben] wird wie folgt geändert:

a) Nach Absatz 6 wird folgender Absatz 7 eingefügt:

„(7) Der Kirchenpfleger vermag neben dieser Tätigkeit die Rechte und Pflichten eines Stellvertretenden Kirchenverwaltungsvorstandes (Art. 10 Abs. 3) nicht wahrzunehmen (Art.

13 Abs. 8).“

b) Der bisherige Absatz 7 wird neuer Absatz 8.

9. Art. 19 [Beschlussfassung, Wahlen] wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 3 wird anstelle des „Punktes“ ein „Strichpunkt“ gesetzt und folgender Halbsatz angefügt: „diese Regelung gilt für den Stellvertretenden Kirchenverwaltungsvorstand

sinngemäß.“

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Wenn kein stimmberechtigtes Mitglied der Kirchenverwaltung widerspricht, können im Ausnahmefall Beschlüsse im schriftlichen (Umlauf-)Verfahren gefasst werden; die Schriftform gilt auch durch Telefax, E-Mail oder durch sonstige dokumentierbare Übermittlung der Stimmabgabe in elektronischer Form als gewahrt. Für die Beschlussfassung gilt Absatz 1 sinngemäß.“

10. Art. 21 [Sitzungsniederschrift] Abs. 1 S. 1 erhält folgende Fassung: 

„Über die Sitzungen der Kirchenverwaltung sowie deren Beschlussfassungen im schriftlichen (Umlauf-)Verfahren ist eine (Ergebnis-)Niederschrift anzufertigen, die Tag und Ort der Sitzung

sowie Beschlussfassungen, die Namen der erschienen sowie beschlussfassenden Kirchenverwaltungsmitglieder ersehenlässt und die im Laufe der Sitzung sowie des (Umlauf-) Verfahrens gefassten Beschlüsse ihrem Wortlaut nach wiedergibt.“

11. Art. 25 [Zusammenwirken von Kirchenstiftungen] wird wie folgt neu gefasst:

„(1) Kirchenstiftungen, auch Filialkirchenstiftungen können bei der Erfüllung von Aufgaben, insbesondere zur Befriedigung von ortskirchlichen Bedürfnissen (Art. 11 Abs. 5) zusammenwirken. Soweit nicht besondere diözesane Regelungen bestehen, gelten die folgenden Vorschriften.

(2) Art, Umfang sowie Maßstab einer angemessenen Kostenverteilung der gemeinsam wahrgenommenen Aufgaben bemessen sich nach Herkommen, bestehenden oder mit Zustimmung der kirchlichen Stiftungsaufsichtsbehörde vereinbarten Rechtsverhältnissen, hilfsweise nach den Bestimmungen der Absätze 2 mit 5.

(3) Eine Kirchenstiftung hat sich an der Erfüllung von gemeinsam wahrgenommenen Aufgaben, auch der Befriedigung von ortskirchlichen Bedürfnissen nach Maßgabe des Bedarfs oder Gebrauchs anteilsmäßig zu beteiligen. Wenn eine Kirchenstiftung die gemeinsam getragenen kirchlichen Einrichtungen nur in wesentlich beschränktem Maße benutzen kann oder zu benützen angewiesen ist, kann sie verlangen, dass sie sich an der Erfüllung dieser Aufgaben, auch der Befriedigung von ortskirchlichen Bedürfnissen, nur nach einem im Verhältnis der beschränkten Beteiligung ermäßigten Maßstab zu beteiligen hat. Das Maß dieser der Kirchenstiftung zu gewährenden Erleichterung wird durch Vereinbarung der ortskirchlichen Organe, in Ermangelung einer genehmigten Übereinkunft durch Entscheidung der kirchlichen Stiftungsaufsichtsbehörde festgestellt. Eine andere Festsetzung kann durch Entscheidung der kirchlichen Stiftungsaufsichtsbehörde bei wesentlich veränderten Verhältnissen getroffen

werden.

(4) Eine Kirchenstiftung ist hiernach nicht heranzuziehen

1. für die Pfarrkirche und den Bedarf für den Pfarrgottesdienst, wenn in der Kirchengemeinde regelmäßiger Sonn- und  Feiertagsgottesdienst stattfindet,

2. für die Besoldung der Geistlichen oder kirchlichen Mitarbeiter anderer Pfarrkirchenstiftungen, wenn die Voraussetzung nach Nr. 1 gegeben ist und außerdem für die Kirchenstiftung eine eigene Seelsorger- oder Kirchenangestelltenstelle besteht und besetzt ist,

3. für die Dienstwohngebäude, wenn die Voraussetzungen nach Nrn. 1 und 2 gegeben sind und der Geistliche oder kirchliche Mitarbeiter der Kirchenstiftung dieses Gebäude nicht mitbenützt, wie 

4. für einen kirchlichen Friedhof, wenn die Kirchengemeinde ihn nicht mitbenützt.

(5) Bei herkömmlichem Wechselgottesdienst zwischen Pfarr- oder auch Filialkirchen hat – vorbehaltlich einer anders lautenden Übereinkunft oder Entscheidung der kirchlichen Stiftungsaufsichtsbehörde – jeder Teil den Bedarf für seine Kirche und den darin stattfindenden Gottesdienst aufzubringen.

(6) Auf Antrag der beteiligten Kirchenstiftungen kann die kirchliche Stiftungsaufsichtsbehörde die Bildung einer Gesamtkirchenverwaltung zur sachgerechten Erfüllung der gemeinsamen Aufgaben gestatten.“

12. Art. 29 [Haushaltsplan – Aufstellung, Bekanntmachung, Genehmigung]wird wie folgt geändert:

a) Es wird folgender neuer Absatz 5 eingefügt.

„(5) Die Kirchenstiftung ist zu einer ordnungsgemäßen Buchführung verpflichtet. Die ordnungsgemäße Buchführung ist im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen sowie im Einvernehmen mit der kirchlichen Stiftungsaufsichtsbehörde zu erstellen.“

b) Der bisherige Absatz 5 wird der neue Absatz 6.

13. In Art. 38 [Sonstige kirchliche Stiftungen – Organe, Vertretung] Absatz 2 wird folgender Satz 2 angefügt:

„Die Befugnisse der kirchlichen Stiftungsaufsichtsbehörde beschränken sich gegenüber kirchlichen Stiftungen des bürgerlichen Rechts auf die Ausübung der Rechtsaufsicht.“

14. Art. 42 [Kirchliche Stiftungsaufsichtsbehörde – Aufgaben] Abs. 7 wird wie folgt geändert:

Nach dem Wort „kann“ werden die Worte „von Amts wegen“ eingefügt.

15. In Art. 43 [Abberufung und Bestellung von Mitgliedern eines Stiftungsorgans wie eines Beauftragten] Abs. 3 S. 2 wird der Halbsatz „Art. 13 Abs. 9 gilt entsprechend“ durch den Halbsatz „Art. 10 Abs. 3 gilt entsprechend“ ersetzt.

16. Art. 44 [Stiftungsaufsichtliche Genehmigung – Grundsätzliches, Einzelfälle] wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nr. 2 wird die Bezeichnung „Art. 10 Abs. 2“ durch die

Bezeichnung „Art. 11 Abs. 2“ ersetzt.

bb) Die bisherige Nr. 8 entfällt ersatzlos.

cc) Die bisherige Nr. 9 wird neue Nr. 8.

dd) Die bisherige Nr. 10 entfällt ersatzlos.

ee) Die bisherige Nr. 11 wird neue Nr. 9.

ff) Die bisherige Nr. 12 entfällt ersatzlos.

gg) Die bisherige Nr. 13 wird neue Nr. 10.

b) In Absatz 4 S. 1 entfallen die Worte „regelmäßig schriftlich“

ersatzlos.

c) Absatz 6 erhält folgende Fassung:

„(6) Für die in Absatz 2 aufgeführten Angelegenheiten kann von der kirchlichen Stiftungsaufsichtsbehörde eine allgemeine Genehmigung befristet sowie widerruflich erteilt werden, sofern es die ordnungsgemäße Verwaltung einer kirchlichen Stiftung erfordert.“

17. In Art. 46 [Anzeigepflichtige Rechtshandlungen] Abs. 1 werden nach Nr. 4 folgende Nrn. 5 mit 9 angefügt: 
„5. Anzeige eines Bevollmächtigten nach Art. 13 Abs. 2 S. 2, 

6. Anzeige der Bestimmung des Kirchenpflegers nach Art. 14 Abs. 1 S. 1,

7. die Gewährung von Darlehen und außerordentlichen Vergütungen,

8. Rechtsgeschäfte und Maßnahmen aller Art zwischen kirchlichen Stiftungen oder zwischen kirchlichen Stiftungen und Kirchengemeinden sowie

9. Verzichte, Vergleiche und Anerkenntnisse.“

18. Art. 48 [Kirchliche Durchführungsbestimmungen] wird wie folgt geändert:

a) Die bisherige Regelung wird neuer Absatz 1.

b) Es wird folgender Absatz 2 neu angefügt:

„(2) Die kirchliche Stiftungsaufsichtsbehörde kann zur Erprobung neuer Modelle der Steuerung sowie des Haushalts und Rechnungswesen, der Verwaltungs- und Verfahrensvereinfachungauf Antrag in begründetem Einzelfall Ausnahmen von Regelungen dieser Ordnung sowie von Bestimmungen und Richtlinien nach Absatz 1 genehmigen. Die Genehmigungist befristet sowie widerruflich zu erteilen; Bedingungen und Auflagen sind zulässig.“

19. Art. 49 [Vorlagepflicht] entfällt ersatzlos.

20. Der bisherige Art. 50 [Inkrafttreten] wird neuer Art. 49.

§ 2

Diese Satzung tritt am 1. Juli 2006 in Kraft und ist im Amtsblatt für die betreffende (Erz-)Diözese zu veröffentlichen.

II.

Satzung zur Änderung der Satzung für die gemeindlichen kirchlichen Steuerverbände in den bayerischen (Erz-)Diözesen (GStVS) in der Fassung vom 1. Juli 1988 (ABl. S. 430), geändert am 5. März 1997 (ABl. S. 309)

§ 1

Die Satzung für die gemeindlichen kirchlichen Steuerverbände in den bayerischen (Erz-)Diözesen (GStVS) in ihrer derzeit geltenden Fassung wird wie folgt geändert:

1. In Art. 1 [Begriff, Arten, Rechtsform] Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Kirchengemeinden im Sinne des Absatzes 2 entstehen durch kirchenrechtliche Organisationsakte. Die Verleihung der Körperschaftsrechte erfolgt auf Antrag des gemeinschaftlichen kirchlichen Steuerverbandes ([Erz-]Diözese) durch das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus (Art. 2 Abs. 3 KirchStG). Kirchengemeinden im Sinne des Absatzes 2 werden verändert oder aufgehoben durch entsprechende kirchenrechtliche Akte, welche dem Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus mitgeteilt werden.“

2. Art. 2 [Kirchengemeinde (gemeindlicher kirchlicher Steuerverband) – geltendes Recht] Abs. 1 Nr. 2 wird wir folgt gefasst:

„die Vorschriften des (Bayer.) Kirchensteuergesetzes, insbesondere die Art. 2 - 5, 20, 21 und 23 KirchStG,“.

3. In Art. 3 [Name, Sitz] Abs. 1 wird nach dem Wort „betreffenden“ das Wort „katholischen“ eingefügt.

4. In Art. 5 [Gemeindlicher kirchlicher Steuerverband – Organ, Vertretung] wird folgender Absatz 7 angefügt:

„(7) Die Mitglieder der Kirchenverwaltung bleiben bis zur konstituierenden Sitzung der neu gewählten Kirchenverwaltung im Amt.“

5. Art. 6 [(Gesamt-)Kirchenverwaltung – Zusammensetzung] wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 S. 1 Nr. 1 entfallen die Worte „im Falle seiner Verhinderung dem vom (Erz-) Bischöflichen Ordinariat für ihn bestellten geistlichen Vertreter (Priester oder Diakon)“ ersatzlos.

b) In Absatz 1 S. 3 werden die Worte „ein weiteres Kirchenverwaltungsmitglied“ durch die Worte „zwei weitere Kirchenverwaltungsmitglieder“ ersetzt.

c) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 neu eingefügt: „(2) Im Falle einer nicht nur vorübergehenden Verhinderung wird der Kirchenverwaltungsvorstand durch den vom (Erz-) Bischöflichen Ordinariat für ihn bestellten geistlichen Vertreter (Priester oder Diakon) vertreten.“

d) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 neu eingefügt: „(3) Auf Antrag des Kirchenverwaltungsvorstandes kann das (Erz-)Bischöfliche Ordinariat einen Stellvertretenden Kirchenverwaltungsvorstand berufen und ihn unbeschadet der Vertretungsbefugnis des Kirchenverwaltungsvorstandes für die Dauer der Amtszeit (Art. 15 GStVS) mit der Wahrnehmung der einem Kirchenverwaltungsvorstand obliegenden Aufgaben beauftragen; Wiederberufung sowie vorzeitige Abberufung aus wichtigem Grund sind zulässig. Art. 19 (dieser

Satzung) i. V. m. Art. 14 Abs. 2 KiStiftO gilt sinngemäß.“

e) Der bisherige Absatz 2 wird neuer Absatz 4 und erhält folgende Neufassung:

„(4) Die Gesamtkirchenverwaltung besteht aus 

1. dem Pfarrer oder Inhaber einer selbständigen Seelsorgstelle, dem nach Maßgabe von can. 526 § 1 CIC die Gesamtverantwortung und -leitung der in der Gesamtkirchengemeinde zusammengeschlossenen Kirchengemeinden anvertraut sind,

2. je einem Mitglied der in der Gesamtkirchengemeinde zusammengeschlossenen Kirchenverwaltungen, das jeweils von der es entsendenden Kirchenverwaltung auf die Dauer ihrer Amtszeit gewählt wird, 

3. je einem weiteren Kirchenverwaltungsmitglied, das eine Mitgliedskirchengemeinde, sofern sie mehr als 3.000 Katholiken zählt, auf die Dauer der Amtszeit ihrer Kirchenverwaltung zu entsenden vermag.

Das in Absatz 2 und 3 Bestimmte gilt entsprechend.“

f) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 neu eingefügt.„(5) Auf Antrag der in der Gesamtkirchengemeinde zusammengeschlossenen Kirchenverwaltungen kann das (Erz-) Bischöfliche Ordinariat gestatten, dass die Zahl der Mitglieder der Gesamtkirchenverwaltung abweichend von Absatz 4 Nrn. 2 und 3 in Gesamtkirchengemeinden 

bis zu 2.000 Katholiken 

vier,

bis zu 6.000 Katholiken 

sechs

und mit mehr als 6.000 Katholiken 
acht beträgt.

Die Bestimmungen in Art. 7 Abs. 1 Nr. 7 GStVS, Art. 12 Abs. 2 und 3, 15 Abs. 2, 16, 17 DStVS, §§ 4, 6 und 7 DStVWO finden sinngemäße Anwendung.“

g) Der bisherige Absatz 3 wird neuer Absatz 6.

6. In Art. 7 [Kirchenverwaltung – Aufgaben] Abs. 1 Nr. 6 wird die Klammer „(Art. 6 Abs. 2 Nr. 2)“ durch die Klammer „(Art. 6 Abs. 4 Nrn. 2 und 3)“ ersetzt.

7. Art. 8 [Wählbarkeit] wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert.

aa) Die Nr. 2 entfällt ersatzlos.

bb) Die bisherigen Nrn. 3 mit 5 werden die neuen Nrn. 2 mit 4.

cc) In Nr. 4 wird die Zahl „21“ durch die Zahl „18“ ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 1 wird die Bezeichnung „Art. 1 Abs. 2“ durch die Bezeichnung „Art. 4 Nrn. 1 und 2“ ersetzt.

c) Es wird folgender Absatz 3 angefügt:

„(3) Von der Wählbarkeitsvoraussetzung nach Absatz 1 Nr. 2 kann das (Erz-)Bischöfliche Ordinariat auf Antrag des Kirchenverwaltungsvorstandes in begründetem Einzelfall eine

Befreiung erteilen.“

8. In Art. 9 [Ausschluss von der Wählbarkeit] Abs. 1 Nr. 5 werden die Worte „in den Diensten“ durch die Worte „in einem Arbeitsverhältnis mit“ ersetzt.

9. Art. 12 [Ausschluss, Ruhen des Wahlrechts] Abs. 1 Nr. 1 wird wie folgt gefasst:

„aufgrund einer Anordnung nach § 63 i. V. m. § 20 StGB sich in einem psychiatrischen Krankenhaus befindet,“.

10. In Art. 16 [Rücktritt, Ausschluss] Abs. 2 wird nach der Bezeichnung „Art. 8“ die Bezeichnung „Abs. 1 Nr. 1 oder 3“ eingefügt.

11. In Art. 17 [Anordnung einer Ergänzungswahl] Abs. 1 werden die Worte „so wird“ durch das Wort „soll“ sowie die Worte „von Ersatzleuten“ durch die Worte „einer Ersatzperson“ ersetzt; ferner wird nach dem Wort „angeordnet“ das Wort „werden“ angefügt.

12. Art. 23 [Vorlagepflicht] entfällt ersatzlos.

13. Der bisherige Art. 24 [Inkrafttreten] wird neuer Art. 23.

§ 2

Diese Satzung tritt am 1. Juli 2006 in Kraft und ist im Amtsblatt für die betreffende (Erz-)Diözese zu veröffentlichen.

III.

Satzung zur Änderung der Wahlordnung für die Kirchenverwaltungen der gemeindlichen kirchlichen Steuerverbände in den bayerischen (Erz-)Diözesen (GStVWO) in der Fassung vom 1. Juli 1988 (ABl. S. 445), geändert am 5. März 1997 (ABl. S. 310)

§ 1

Die Satzung zur Änderung der Wahlordnung für die Kirchenverwaltungen der gemeindlichen kirchlichen Steuerverbände in den bayerischen (Erz-)Diözesen (GStVWO) in ihrer derzeit geltenden Fassung wird wie folgt geändert:

1. § 2 [Wahlausschuss – Bildung, Zusammensetzung] wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 werden die Nrn. 2 und 3 wie folgt gefasst:

„2. zwei von der Kirchenverwaltung gewählte Mitglieder und

3. zwei vom Pfarrgemeinderat gewählte Mitglieder.“

b) In Absatz 3 wird das Wort „sechs“ durch das Wort „vier“ ersetzt.

2. In § 7 [Briefwahl] Abs. 4 wird folgender Satz 3 angefügt: „§ 6 Abs. 4 gilt sinngemäß.“

3. § 13 [Vorlagepflicht] entfällt ersatzlos.

4. Der bisherige § 14 [Inkrafttreten] wird neuer § 13.

§ 2

Diese Satzung tritt am 1. Juli 2006 in Kraft und ist im Amtsblatt für die betreffende (Erz-)Diözese zu veröffentlichen.

IV.

Satzung zur Änderung der Satzung

für die gemeinschaftlichen kirchlichen Steuerverbände

in den bayerischen (Erz-)Diözesen (DStVS)

in der Fassung vom 1. Juli 1988 (ABl. S. 453),

geändert am 5. März 1997 (ABl. S. 312)

§ 1

Die Satzung für die gemeinschaftlichen kirchlichen Steuerverbände in

den bayerischen (Erz-)Diözesen (DStVS) in ihrer derzeit geltenden

Fassung wird wie folgt geändert:

1. Art. 12 [Wählbarkeit] wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Nr. 2 entfällt ersatzlos; die bisherigen Nrn. 3 und 4

werden die neuen Nrn. 2 und 3.

b) Absatz 2 Nr. 2 entfällt ersatzlos; die bisherigen Nrn. 3 mit 6

werden die neuen Nrn. 2 mit 5.

c) In Nr. 5 wird die Zahl „21“ durch die Zahl „18“ ersetzt.
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2. Art. 43 [Vorlagepflicht] entfällt ersatzlos.

3. Der bisherige Art. 44 [Inkrafttreten] wird neuer Art. 43.

§ 2

Diese Satzung tritt am 1. Juli 2006 in Kraft und ist im Amtsblatt für

die betreffende (Erz-)Diözese zu veröffentlichen.

V.

Satzung zur Änderung

der Wahlordnung für die Steuerausschüsse

der gemeinschaftlichen kirchlichen Steuerverbände

in den bayerischen (Erz-)Diözesen (DStVWO)

in der Fassung vom 1. Juli 1988 (ABl. S. 453),

geändert am 5. März 1997 (ABl. S. 312)

§ 1

Die Wahlordnung für die Steuerausschüsse der gemeinschaftlichen

kirchlichen Steuerverbände in den bayerischen (Erz-)Diözesen

(DStVWO) in ihrer derzeit geltenden Fassung wird wie folgt geändert:

1. § 9 [Vorlagepflicht] entfällt ersatzlos.

2. Der bisherige § 10 [Inkrafttreten] wird neuer § 9.

§ 2

Diese Satzung tritt am 1. Juli 2006 in Kraft und ist im Amtsblatt für

die betreffende (Erz-)Diözese zu veröffentlichen.

VI.

Ermächtigung

Die (Erz-)Bischöflichen Ordinariate werden ermächtigt, die durch die

Satzungen unter den Abschnitten I mit IV geänderten diözesanen

Erlasse neu bekannt zu machen und dabei jeweils Unstimmigkeiten

des Wortlauts zu beseitigen.

Freising, 23. März 2006
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